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Liebe Mandantin, 

lieber Mandant, 

 

auch in dieser ersten Woche nach Ostern möchten wir Ihnen in der Sonderausgabe Corona 04/2020 wieder ein Update zu 

den neuesten Entwicklungen geben. Wie immer gilt: Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Themen anzusprechen. 

Wir sind weiterhin für Sie da: per Telefon, E-Mail oder auch über eine Videokonferenz! 

1. Bericht aus der Kabinettsitzung vom 16.04.2020 mit den aktuell geltenden 
Änderungen 

Über den Link https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/04/200416-ministerrat.pdf können Sie die 
Pressemitteilung zur Kabinettsitzung vom 16.04.2020 einsehen und insbesondere die Strategie bzw. die Eckpunkte für 
unten aufgeführte Bereiche nachlesen. Es wird davon ausgegangen, dass es in den kommenden Tagen dazu eine 
Ergänzung / Auslegungshilfe geben wird. 

 Fortsetzung der bayerischen Corona-Strategie 

o Ausgangsbeschränkung 

o Geschäfte 

o Gastronomie / Hotellerie / Tourismus 

o Veranstaltungen und Versammlungen 

o Schulen / Kinderbetreuung 

o Hochschule / Universitäten 

o Krankenhäuser / Pflegeheime / Altenheime 

o ÖPNV 

 Begleitmaßnahmen 

o Containment und Tracing (Nachverfolgung) 

o Material und Beschaffung 

o Kontaktstelle für Unternehmen 

o Sicheres Arbeiten während der Pandemie 

2. KfW-Schnellkredit 2020 (Kredit 078) für Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten 
Seit 15.04.2020 kann der sog. KfW-Schnellkredit 2020 (Kredit 078) bei den Banken und Sparkassen beantragt werden. 

Hier die wichtigsten Eckpunkte zu dieser Maßnahme: 

 Für Anschaffungen und laufende Kosten 

 Kleinere und große Kreditbeträge – bis zu 800.000 Euro 

 Bis zu 10 Jahre Zeit für die Rückzahlung, 2 Jahre keine Tilgung 

 Die KfW übernimmt 100 % des Bankenrisikos 

Weitere Informationen unter https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Erweitern-
Festigen/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Schnellkredit-(078)/?kfwnl=Unternehmensfinanzierung_MSB.09-04-2020.788681 
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3. Aktueller Hinweis zum Schnellkredit-Corona der LfA für Unternehmen mit bis zu 
10 Mitarbeitern 
Die LfA arbeitet an der Einführung eines Schnellkredit-Corona für Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern. 

Hier die wichtigsten Eckpunkte zu dieser Maßnahme: 

 Für Betriebsmittel und Investitionen 

 100% Risikoübernahme durch den Freistaat Bayern, keine Risikoprüfung 

 Darlehenshöchstbetrag für Unternehmen bis 5 Mitarbeiter: 50.000 EUR 

 Darlehenshöchstbetrag für Unternehmen bis 10 Mitarbeiter: 100.000 EUR 

 maximal in Höhe von 3 Monatsumsätzen 2019 

 Zinssatz 3% 

 Voraussetzung: Das Unternehmen hat zuletzt Gewinn erwirtschaftet – entweder 2019 oder im Durchschnitt der 
letzten 3 Jahre. 

Die Beantragung und Auszahlung erfolgt über die Hausbank. BITTE BEACHTEN SIE: Die LfA arbeitet daran, dass Sie den 
Schnellkredit-Corona schon bald bei Ihrer Hausbank beantragen können. 

Weitere Informationen unter https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/ 

4. Desinfektionsmittel für Betriebe von der Firma Hirschkuss in Gaißach 
Die Firma Kirschkuss stellt auf Basis der Allgemeinverfügung sowohl Hand- als auch Flächendesinfektionsmittel auf 
Ethanol-Basis mit 80 % VOL. her, welches ohne weitere Verdünnung gebrauchsfertig ist und hat einen kleinen Webshop 
aufgesetzt, über den nun alle Betriebe einfach und unkompliziert auch kleine Mengen auf Rechnung bestellen können. 

Bitte beachten Sie: Der Shop ist NICHT für die Öffentlichkeit gedacht, weshalb er mit einem Benutzernamen und einem 
Passwort geschützt wurde. Der Shoplink lautet: http://www.hkdesinfekt.de/ 

Der Benutzername sowie das Passwort sind bei Frau Waldherr-Merk / Hirschkuss zu erfragen. Frau Waldherr-Merk nimmt 
auch gerne Rückfragen oder Bestellungen unter 08041 / 79 50 550 entgegen. 
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